
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1997/9/17 93/13/0059
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.09.1997

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §115 Abs1;

BAO §119 Abs1;

BAO §138;

BAO §147;

BAO §161 Abs1;

Rechtssatz

Die Au assung, § 138 BAO sei in erster Linie im Rahmen abgabenbehördlicher Prüfungen (§§ 147  BAO) von

Bedeutung, im Rahmen der Veranlagung sei aber eine umfassende Überprüfung der Erklärung des Abgabep ichtigen

"nicht geboten" und auch "nicht vorgesehen", ndet im Gesetz keine Stütze. Es mag zutre en, daß Abgabenbehörden

die Abgabenerklärungen mehr oder weniger ungeprüft den Abgabenbescheiden zugrunde legen und eine Prüfung der

Richtigkeit und Vollständigkeit der Erklärungen einer nachfolgenden abgabenrechtlichen Prüfung überlassen

(sogenannte "Soforteingabefälle"). Im Gesetz ist jedoch eine solche Vorgangsweise nicht vorgesehen (vgl § 115 Abs 1

BAO). Daß diese Verp ichtung der Abgabenbehörden nicht erst im Rahmen einer abgabenbehördlichen Prüfung zum

Tragen kommt, ergibt sich zweifelsfrei aus den §§ 161  BAO. Es kann keine Rede davon sein, daß die Abgabenbehörde

bei Prüfung der Abgabenerklärungen und der Ermittlung des abgabenrechtlich relevanten Sachverhaltes geringere

Befugnisse hätte als im Rahmen abgabenbehördlicher Prüfungen.
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